
Baudirektion 
Kanton Zürich ARV/ 840 /2001 

VERFÜGUNG 

vom 10. Juli 2001 

Winterthur. 	Privater Gestaltungsplan „Gässli" 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Mit Verfügung Nr. 986 vom 4. August 1999 genehmigte die Baudirektion den Beschluss 
des Stadtrates Winterthur vom 7. April 1999 bezüglich der Festsetzung des privaten Ge-
staltungsplanes „Gässli". Die Grundeigentümer beantragten anschliessend eine Änderung 
des Gestaltungsplans. Am 9. April 2001 stimmte der Grosse Gemeinderat der Stadt Win-
terthur der Änderung des privaten Gestaltungsplans zu. Gegen diesen Beschluss wurde 
gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskornmissionen vom 7. Juni 
2001 und des Bezirksrates Winterthur vom 7. Juni 2001 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit 
Schreiben vom 15. Juni 2001 ersucht das Baupolizeiamt Winterthur um Genehmigung der 
Vorlage. 

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur stimmte der Revision der Vorschriften des 
Gestaltungsplans unter Vornahme folgender Änderungen zu: Art. 5.2 der Bauvorschriften 
gilt in der Fassung gemäss Beschluss des Stadtrates vom 7. April 1999 (BDV 
Nr. 986/1999), und bei der ersten Etappe der geplanten Überbauung sind auch die Bedürf-
nisse des Schulhauses Kanzleistrasse nach einem Ersatz von Pausenplatzfläche zu berück-
sichtigen (Ergänzung von Art. 8). 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. 	Die Änderung des privaten Gestaltungsplans „Gässli", welcher der Grosse Gemein- 
derat Winterthur am 9. April 2001 zugestimmt hat, wird genehmigt. 
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II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung 
entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Stadt Winterthur, Departement Finanzen, 8400 Winterthur, für sich 
und zuhanden der übrigen Grundeigentümer) 

Staatsgebühr 	 Fr. 	336.00 
Ausfertigungsgebühr 	 Fr. 	48.00 

(Konto 8300.43100000 
Total 
	

Fr. 	384.00 	Auftrag 83120.40.030) 

HI. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-
lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Der Stadtrat von Winterthur wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 
PBG öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Stadtrat von Winterthur (für sich und zuhanden der beteiligten 
Grundeigentümer unter Beilage von zwei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem 
Dossier) und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei 
Dossiers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz-
und Rechnungswesen. 

Zürich, den 10. Juli 2001 
011288/0b1/Zwe 

ARV Amt für 
Raumordnung und Vermessung 
Für den Auszug: 
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